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W . Capit . Joseph ll.

(ä ^t. XIX .)

K. VM»

(Keine Hoffnung zu Straf - Gel- eren
zu machen.)

In Straf -Fällen sollen und
nwllen Wir auch dcnenjenigen,
so in der Sache coZnolciren , oder
denen darinn Lommistlon auf-
getragen worden, von der Strafe
nichts versprechen, noch die ge¬
ringste Hoffnung dazu machen.

/ ^ rticnlns XX.

H. I . (XXX)

( OsnerLl-kexul in Acht und Oberacht-
Sachen.)

Wir sollen und wollen auch in

Acht - und Oberacht -Sachen Uns

demjenigen , was vermag Instl n-

»ienü kseis , in dem jüngeren
Reichs -Abschied §. Nachdem auch
in dem Münster - undOsnabrük-

kischen Friedens -Schluß rc. ver¬

glichen und ÜLtuiret worden, al¬

lerdings gemäß achten.

L. u.

N . Capit . Leopold ll . und
Franz u.

( ^ rt . XIX .)
riti's causae enthalten , auch Or¬
dinationen keine Parition zu lei¬
sten , und wenn alsdann sich be¬
finden würde , daß die Untertha-
nen billige Ursache zu Klagen ha¬
ben , drm Prozesse schleunig,
doch mit Beobachtung der lnb-
stLntislium abhelsen , immittelst
gleichwol sie zum schuldigen Ge¬
horsame gegen ihre Obrigkeit an¬
weisen.

§ . 8 .
( Straffälle .)

In Straffallen sollen und
wollen Wir auch denjenigen , so
in der Sache kognosziren , oder
denell darinn Kommission aufge¬
tragen worden , von der Strafe
nichts versprechen, noch die ge¬
ringste Hoffnung dazu machen.

^ .rticulus XX.

§. i . (XXX)
(Achtssachen.)

Wir sollen und wollen auch in
Acht - und Oberachtsachen Uns
demjenigen, was vermög Instru¬
ment ! ksLis in dem jüngern
Reichsabschiede H. Nachdem auch
indem Münster - und osnabrücki-
schen Friedensschluß rc . verglei¬
chen und statuirt worden , aller¬
dings gemäß achten.

S . 2.

Projett der perpetuirlichm
W . Capit.

^ 1' tiLüluL XX.

Es soll und will der Römi¬
sche Kayser in Acht - und Ober-
Achts -Sachen , sich demjenigen,
was vermög Instrument ! kacis in
dem Reichs -Abschied § . Nachde-
me auch in dem Münster-
und Hsnabrückischen Friedens-
Schluß rc. verglichen und statuirt
worden , allerdings gemäß ver¬
halten.

O



OravämmA et Ivloriita
eipuin.

(^ rt . XX .)

^ . rrriLuluL XX.

( XXX)
K. i.

( Monitum . )

Wäre zu erinneren , daß , gleich¬
wie die Lonstitatio teetis , welche
in dem Jahr 1711 . zwischen de¬
nen Hähern Neich6 -Lo !1eZu8 ver¬

glichen worden , künftigen Reichs¬
abschied loco eonZi 'uo um da we¬
niger einverleibt werden können,
als wahrender Zeit noch keiner er¬

richtet worden ; Als wäre anstatt
der Worte (in dem I . R . A.

nachdeme ) blos obberührte ccm-
stitutio tertis zu aliegiren.

Reichsstadtifthe Oravammä
et IVlonits.
( Lrt . XX .)
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W . Capit. Joseph !!.

(^ rt . XX .)
§ . ii.

( Erforderter Rath , und Bewilligung der Reichs - Staude . )

Absonderlich aber auch darauf halten , daßhin-
führo niemand , hohen oder niedem Standes,
Churfürst , Fürst oder Stand , oder anderer , oh¬
ne rechtmäßige und genügsame Ursache , auch un-
gehöret und ohne Vorwiffen , Rath und Bewilli¬
gung des heiligen Reichs Churfürsten , Fürsten
und Standen in die Acht oder Oberacht gethan,
gebracht und erkläret.

z . m. (xxxl)
(Führung des kroceües .)

Sondern in denen künftigen Oalidns darinn,
nach Beschaffenheit des Verbrechens , auf die
Acht oder krivstion entweder von Kayserlichen
kiscsI Amts wegen , oder auf Berufen des Ise-
chrten und klagenden Theils zu plocecliren , und
m Rechten zu verfahren , und vorüber Wir ent¬
weder an dem Neichs -Hof -Rath , oder Kayserli¬
chen und des Reichs Cammergericht pro ^ .äirn 'ni-
llrstione ) ulHckte angeruftn und imploriret wer¬
den , zuvorderst in Oecretirung oder Auslaffung
deren , - auf die Reichs -Acht oder ? riv3Non gebet-
tenen Ladungen und Mandaten , sodann in der
Sachen weiteren Ausführung bis zum Beschluß,
auf des heiligen Reichs hierüber vorhin gefaßte
Gesäze und Cammergerichts - Ordnung genaue
und sorgfältige Achtung geben , damit der Ange¬
klagte nicht prsecipitiret , sondern in seiner haben¬
den rechtmässigen Oeienlion der Nothdurft nach
angehöret werde.

§ . iv.
, ( Abfassung des Urthftls .)

Wenn es dann zum Schluß der Sachen kommt,
so sollen die ergangene ^ 6l «i auföffentlichenReichs-
Tag gebracht , durch gewisse hierzu absonderlich

N - Capit . LeopoldII . und Frant H»

( ^ rt . XX .)

§ . 2 .
( Einwilligung der Stande .)

Absonderlich aber auch darauf halten , daß hin-
fähro niemand , hohen oder nieder « Standes,
Kurfürst , Fürst oder Stand , oder anderer , ohne
rechtmäßige und genügsame Ursache , auch unge-
höret und ohne Vorwissen , Rath und Bewilli¬
gung des heiligen Reichs Kurfürsten , Fürsten und
Stände , in die Acht oder Oberacht gethan , ge¬
bracht und erkläret.

§ . Z . ( XXXI)

(Achtsprozesse.)
Sondern in den künftigen cslikus darinn , nach

Beschaffenheit des Verbrechers , auf die Acht oder
Privation entweder von kaiserlichen Fiskalan .rs
wegen oder auf Berufen des lädirten und klagen¬
den Theils , zu prozediren und in Rechten zu ver¬
fahren , und darüber Wir entweder an dem Reichs¬
hofrath oder Unserm und des Reichs Kammerge¬
richte pro ^ cimmilirLtione ) ulHtise angerufen
und implorirt werden , zuvorderst in Dekretirung
oder Auslaffung der auf die Reichsacht oder Pri¬
vation gebetenen Ladungen und Mandate , sodann
m der Sachen weitern Ausführung bis zum Be¬
schluß auf des heiligen Reichs hierüber vorhin
gefaßte Geseze und Kammergerichtsordnung ge¬
naue und sorgfältige Achtung geben , damit der
Angeklagte nicht präzipitiren , sondern in seiner
habenden rechtmäßigen Defension der Nothdurft
nach angehoret werde.

§. 4 . .
(Abfassung des Urtheils . )

Wenn es dann zum Schluffe der Sache kommt»
so sollen die ergangenen auföffentkichen Reichs¬
tag gebracht , durch gewisse hierzu absonderlich



OravLmmL et ^ onita krür - ^ ReichWdtische Oravumlna
Lixum.

(^ rt . XX .)

(XXX !)
(§ . 3 .)

(Wortverirnderung .)
S . nebenstehende neueste W.

Capitulat . *)
*) ?i. 3 . loco : Ver - recheus xo-

. n ^ tur : B erhreck er.

et KloiiitA.
( Lrt . XX .)
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W . Capit . Joseph H.

( Art. XX .)

vereydete Stande (den Prälaten - und Grafen-
Stand mit eingeschlossen) aus allen dreyen Reichs-
Oollegiis in gleicher Anzahl deren Religionen exa¬
miniert und überleget , deren Gutachten an ge-
fammte Churfürsten , Fürsten und Stande referier,
von denen der endliche Schluß gefastet.

§ - V.

( Dessen Approbation , kublicstion , und Lxecution . )

Und das also verglichene Urtheil , nachdem es

von Uns oder Unserem . LommiÜsrio gleichfalls
s^ rokiret , in Unserem Nahmen xublieiret , auch
die Lxecution sowohl in diesem , als anderen

Fallen anders nicht , als nach Innhalt der Lxe-

cutiom -Ordnung , durch den Crayß , darinnen

der Aechter gesessen , und angehörig , fürgenom¬
men und vollzogen tverden.

§ . vi.
( Dessen geachteten Güter und daraus zu leistende Latisla-

ttlon . )
Was nun dem also in die Acht erklärten abge¬

nommen wird , das sollen und wollen Wir Uns

und Unserem Hause nicht zucignen , sondern es

solle dem Reich verbleiben , vor allen Dingen
aber / dem beleidigten Theile daraus LstichLäiioa

geschehen.
§ . VII.

( Dessen karticular - Lehen .)

Jedoch soviel die kärtiauIsr -Lehen , so nicht im-

meärstL von Uns und dem Reich , sondern von

andern herrühren , betrift , dem Lehen-Herrn , auch

sonsten der Cammergerichts-Ordnung, und einem

jeden an seinem Recht und Gerechtigkeiten unbe-

schadet.
§. v m.

(Acht schadet denen unschuldigen AZnaten nicht . ) -

Gestalten auch im heiligen Römischen Reich

Hey verwürckten Gütern des Aechters , desselben

Verbrechen denen A^ nsten , und allen anderen , so
An-

N . Capit . Leopold n . und Franz l!.

( Art . XX .)

vereidigte Stande (den Prälaten - und Grafen-
Stand mit eingeschlossen ) aus allen dreien Reiehs-
kollegien in gleicher Anzahl der Religionen exami-
nirt und überleget , deren Gutachten an gesamm-
te Kurfürsten , Fürsten und Stände referiret , von
denen der endliche Schluß gefasset.

§ . 5 -
( Genehmigung , Publikation . Erekution )

Und das also verglichene Urtheil , nachdem es
von Uns oder Unfern Kommissarius gleichfalls
approbiret , in Unserm Namen publizirt , auch
die Exekution sowohl in diesem , als andern Fäl¬
len anderst nicht , als nach Inhalt der Exekutions-
Ordnung , durch den Kreis , darinn der Aechter
gesessen und angehörig vorgenommen und vollzo¬
gen werden.

§ . 6 .
( Des Aechters Güter .)

Was nun dem also in die Acht erklärten abge¬
nommen wird , das sollen und wollen Wir Uns
und Unserm Hause nicht zueignen , sondern es

soll dem Reiche verbleiben , vor allen Dingen
aber den beleidigten Theile daraus Satisfaktion

'
geschehen.

§. 7 .
( Dessen Lehen-. )

Jedoch so viel die Partikularlehen , so nicht
immeöiste von Uns und dem Reiche , sondern von
andern herrühren , betrift dem Lehen-Hxrrn , auch
sonst der Kammergerichts -Ordnung und einem je¬
den nach seinem Recht und Gerechtigkeiten unbe¬

schadet.
§ . 8 .

(Unschuldige Agnaten . )

Gestalten auch im heiligen römischen Reich
bei vcrwürkten Gütern des Aechters desselben
Verbrechen den Agnaten und allen andern , so

! An-



N . CapLt. Leopold ll . und Franz !k.W . Capit. Joseph H.

(^ rt . XX .)

Anwartung und Recht daran haben, und sich des
Verbrechens in der That nicht theilhafrig gemacht,
an ihrem ) ure Lucceclenti in keuäum ^ und Stamm-
Gütern nicht s-raejuäiciren , sondern das krinei-

xinm , a !s ob auch sZnsti innocentes xroxterke-
loniam des Aechters des dadurch verwürckten Le¬

hens und anderen zu ^riviren , keineswegs statt
haben soll.

§ - ix.
(Ohnverzügliche R-süttution des Beleydigten.)

Und da auch der gewaltthätiger Weise entsezte
und stiolirte, pendente krocellu Lanni um anver-
langtek -eUitution anhaltenwürde , jo zollen und wol¬
len Wir daran seyn , daß demKläger , nachBefin-
dung ohne Verzug und ohnerwartet des Ausgangs
des koensin ksnui anhängig gemachten
krocellus , zu seiner uneingestellten geäinte §rLtion

durch zulängliche Mittel , vermög der Eamrner-
Gerichts -L )rdnung und anderer Kayserlichen Lon-
llitutionen , cwm ^leno LKecIuverholsen werden

solle.
§ . X.

(Wann gegen vvrgeschriebene Weise verfahren , soll die¬
selbe null und nichtig seyn.)

Und wann auch aufvorbeschricbene Maaß , Form
und Weise , wie von Punckten zu Punckten verse¬
hen , nicht verfahren würde , so soll alsdann sel¬
bige Achts -Erklärung und Lxecution ixlq ) urevor
null und nichtig gehalten werden.

tz. XI.

( Das Lsnnnm Lontumrcirrs gbthun.)

Und so viel das Lannum Lontuinsciae belan¬

get, wollen Wir selbiges, sls eins aus vielen Lon-
liäerstionen unzulängliches Mittel abthun , und
es in civilidus cauiis , auch bey denen sivi1ibu§
eoercenäiet cOMkellenäi Xleäüs bewenden laßen.

^ rti-

(^ rt . XX .)

Anwartung und Recht daran haben, und sich des
Verbrechens in der That nicht theilhaftig gemacht,
an ihrem ) ure lucceäenciiinkeutluin und Stamm-
gütcrn nicht präjudiziren , sondem das krincix ium,
als ob auch LZnati innoeentes ^ rosNer leloniam.
des Aechters des dadurch verwirkten Lehens und
andern zu priviren , keineswegs statt haben soll.

- K.
(Entschädigung des Beleidigten . )

Und da auch der gewaltthätiger Weise Entsez¬
te und Spoliirte ^en6ente ^ roeellu Lbnui um un¬
verlangte Keüitution anhalten würde , so sollen
und wollen Wir daran seyn , daß dem Kläger nach
Befindung ohne Verzug und unerwartet des Aus¬
ganges des guosä j)oe»Lln Lsnn ! anhängig ge¬
machten kroeelles zu seiner uneingestellten Redin¬
tegration durch zulängliche Mittel vermög der
Kammergerichtsordnung und andern kaiserlichen
Konstitutionen , eum jsteno eckeĉ u verholfen wer¬
den soll. ,

§ . ro.

.(Nichtige Acht.)

Und wenn auch aufvorbcschriebene Maaß , Form
und Weise -, wie von Punkten zu Punkten verse¬
hen , nicht verfahren würden so soll alsdann sel¬
bige ergangene Achtserktärung und Exekution ijKo
jure für null und nichtig gehalten werden.

Z. ii^
* (Kontnniazialbann .)

Und so viel das ksnnurn contuinscise belanget,
wollen Wir selbiges , als ein aus vielen Konstde-
rationen unzulängliches Mittel gar abthun und es
in civilibuL csulis , auch bei den eivilibus coercsn-
6i et comj )e11enäi meäÜL bewenden lasten.
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